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letzten 20 Jahren rund 1 Million ohne Todesfälle erst­
geimpft worden sind o 

Das Public Health Advisory Committee on Immunization 
Practices hat 1971 folgendes empfohlen: 

"Das Komitee hat die Erfolge der WHO-Pockenbekämpfungs­
aktionen geprüft und erwartet, daß diese in vollem 
Umfang fortgesetzt werden o Es hält das Pockenrisiko 
in den USA jetzt für so gering, daß die Routine­
Pockenimpfung in diesem Land nicht länger indiziert 
ist o 

Nach der Auffassung des Komitees sollen die Bemühungen 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes einer entsprechen­
den Impfung aller Personen im Gesundheitsdienst und 
aller Reisenden nach und aus einem Kontinent gelten, 
in dem die Pocken noch nicht ausgerottet worden sind~ 

Wegen des sch~llen Rückgangs der Pockeninzidenz in 
der Welt und des stark verminderten Einschleppungs­
risikos in die USA sollen die Gesundheitsbehörden 
der USA die Aufhebung von Zwangsmaßnahmen im Zusammen­
hang mit der Routinepockenimpfung erwägen o 

Der Öffentliche Gesundheitsdienst soll regelmäßig 
die Informationen über die weltweite Pockenbekämpfung 
auswerten und verbreiten o Damit würde eine Basis für 
eine kilnftige Beurteilung der Pockenimpfpraxis in 
den USA geschaffen werdeno 

Schließlich sollen Ärzte und Einrichtungen des Öffent­
lichen Gesundheitsdienstes ihre Bemühungen verstär­
ken, um sicherzustellen, daß alle nachteiligen Impf­
reaktionen gemeldet und die folgenden Kontraindika­
tionen der Pockenimpfung genau beachtet werden : 
1) Ekzem und andere Formen der chronischen Dermatitis 
beim Impfling oder einem Mitglied seiner Wohngemein­
schaft; 2) Schwangerschaft; 3) durch Krankheit oder 
Therapie gestörter Immunstatus~ 11 
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2o3. Andere Länder 

!f~~~9:~ schloß sich 1971 weitgehend dem Vorgehen der 

USA an und forderte die Provincial Health Departments 

auf, ihre Impfpolitik bezüglich der Routineimpfungen 

bei Kindern zu überprüfen (nur in wenigen Provinzen 

bestand eine solche Impfpflicht)o 

~eE§~ hat ab Frühjahr 1973 die Pockenschutzimpfung 
auf eine freiwillige Basis gestellt (nach Medical 

Tribune 7/1972/~ Heft 25, So2)o 

Frankreich behält nach Auskunft des französischen 

Gesundheitsministeriums vom Februar 1973 die Impf­

pflicht bei o 

~~!g!~~ hat 1972 vor dem Gesundheitsausschuß des 
Europarates erklärt, daß es bei der Pockenpflicht­

impfung bleiben wolle o 

Die §~h~~!~ hat 1972 beschlossen, die bisherigen 
Regelungen beizubehalten (nur in einem Teil der Kantone 

besteht Impfpflicht). 

In den Staaten des östlichen Einflußbereichs besteht 

Pockenimpfpflicht. 

Die DDR sieht drei Pflichtimpftermine (im 2., 9. und 

16 0 Lebensjahr) vor o Der Pockenimpfung unterliegen: 

"a) alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 

zu den vom Minister für Gesundheitswesen durch 

gesonderte Anordnung festgelegten Terminen, 

b) alle Personen, die der Musterung zum Wehrdienst 

unterliegen, bei der Musterung, wenn die letzte 
Impfung länger als 3 Jahre zurückliegt, 
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c) alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, 
wenn die Seuchensituation es erfordert, 

d) aus- und einreisende Bürger der Deutschen Demo­
kratischen Republik nach oder aus Gebieten, für 
die eine Pockenimpfung gefordert wird, 

e) Personen, die nicht Bürger der Deutschen Demo­
kratischen Republik sind und sich auf dem Gebiet 
der Deutschen Demokratischen Republik zeitweilig 
oder dauernd aufhalten oder in die Deutsche 
Demokratische Republik einreisen wollen, wenn 
eine Impfung gegen Pocken auf Grund der Seuchen­
situation oder der Einreisebestimmungen erfor­
derlich ist, 

f) in der Prophylaxe, Diagnostik und Behandlung 
tätige Ärzte, mittlere medizinische Fachkräfte 
und medizinische Hilfskräfte, die in ihrer 
Tätigkeit mit Kranken, Krankheitsverdächtigen, 
mit Gegenständen, die mit Krankheitserregern 
behaftet sind, und mit infektiösem Untersuchungs­
material in Berührung kommen können, sowie alle 
Beschäftigten des Krankentransports und des 
Bestattungswesens sowie die im internationalen 
Verkehr eingesetzten Beschäftigten des Verkehrs= 
wesens, solange sie ihren Beruf ausüben, wenn 
die letzte erfolgreiche Impfung länger als 
3 Jahre zurückliegt." 

Bemerkenswert ist die Personengruppe unter f), bei der 
alle 3 Jahre eine Wiederimpfung vorgenommen wirdo 
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Das Expertenkomitee der WHO (Techn.Rep.Ser., No o 493/ 
1972/,po48-49) vertritt hinsichtlich der Länder mit 

geringerem Einschleppungsrisiko (im Vergleich mit sol­

chen, die an Endemiegebiete angrenzen) folgenden Stand­

punkt: 

"Filr Länder in Australien (Australisia), Zentral- und 

Nordamerika, Europa und Ozeanien ist das Risiko einer 

Pockeneinschleppung viel geringer als in anderen Regi­

onen; es nimmt ständig abo Das Ausmaß von Impfaktionen 

bestimmt sich nach der Einschätzung des Einschleppungs­

risikos, der Wahrscheinlichkeit der Frilhentdeckung 

(einer solchen Einschleppung) und der Abwehrmöglich­

keiten, die zur Abriegelung eines Ausbruches schnell 

mobilisiert werden können. 

In den USA und im Vereinigten Königreich, wo die Routine­

impfung _1971 aufgegeben wurde, ist das Netz des Gesund­

heistdienstes dicht und die Uberwachung gut entwickelt. 

Eine Einschleppung würde schnell entdeckt und abgerie­

gelt werden. Daher ist dort das mit der Aufhebung der 

Routineimpfung verbundene Risiko minimal. Die Impfung 

bleibt jedoch filr Angehörige des Gesundheitsdienstes, 

für Krankenhauspersonal und für Reisende in Endemie­

gebiete in angemessenen Abständen obligatorisch . 

Für Länder ohne endemisches Pockenvorkommen mit weniger 

entwickeltem Gesundheitsdienst könnte eine solche Impf­

politik verhängnisvolle Folgen haben, weil eine Ein­

schleppung zu einer weiten Ausbreitung vor ihrer Ent­

deckung führen könnte, besonders in hochempfänglichen 

Populationen. In diesen Ländern sollte Nachdruck auf 

eine Impfung so früh als möglich in der Kindheit und 

eine Wiederimpfung bei Schuleintritt gelegt werden. Wie 

anderswo sollten Personal des Gesundheitsdienstes und 

Reisende in Endemiegebiete gut geimpft werdeno 11 
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Schlußfolgerungen , Voraussetzungen und 
Empfehlungen 

Die Bundesrepublik kann zu jenen Staaten gerechnet 
werden, in denen das Gesundheitswesen vergleichsweise 
hoch entwickelt ist und die Voraussetzungen im Sinne 
der WHO filr eine frühe Entdeckung einer Pockenein-
5;chleppung, die Absonderung der Kranken und Krankheits­
verdächtigen sowie die Abriegelung eines Einbruches 
durch Schutzimpfungen gegeben sind. Dies haben die 
Erfolge der Abwehrmaßnahmen anläßlich der Pocken­
einschleppungen in die Bundesrepublik erwiesen. Ver­
besserungen,z.Bo eine noch schnellere Diagnose, sind 
möglich und erforderlich. 

Der Versuch einer Risikoabschätzung läßt erkennen, 
daß unter Beibehaltung der gesetzlichen Impfpflicht 
mit mehr Todesfällen zu rechnen ist als nach deren 
Aufhebung, selbst unter Berücksichtigung etwaiger 
Pockeneinschleppungen. Doch selbst bei ausgeglichener 
Bilanz ist die (stufenweise) Aufhebung des Impf­
gesetzes zu erwägen, weil eine Vorbeugungsmaßnahme 
nicht mehr vertretbar ist, die so viele Schäden ver­
ursacht wie die Krankheit, die sie verhüten soll. 
Außerdem werden Impfschäden von der Bevölkerung unter 
schicksalhaften Umständen eher in Kauf genommen (z.B. 
bei einer Pockeneinschleppung) als solche, die als Folge 
einer ohne aktuellen Anlaß gesetzlich angeordneten 
Prophylaxe auftreten. Diese Schlußfolgerung ist berech­
tigt, weil wenig Aussicht besteht, das Impfrisiko 
in absehbarer Zeit entscheidend zu verringern. 

Falls man dieser Argumentation folgt, erscheint ein 
stufenweiser_Abbau_der_ImEfEflicht zweckmäßig, und 
zwar so, daß zuerst die risikoreiche Pocken~impfung 
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aufgehoben und die risikoarme Pockenwiederimpfung 
noch beibehalten wird. Dann behält ein Teil der 
Bevölkerung noch über lange Zeit eine belastbare 
Immunität, die Populationsimmunität sinkt langsamer 
ab~P (bei einer Gebifitenrate von jährlich 600.000 
umee~q% jährlich)o Es ist daher über einen längeren 
Zeitraum eine unbeschränkte Pockenausbreitung im 
Einschleppungsfall nicht zu befürchten. Eine Aus­
nahme könnten Einrichtungen für Kleinkinder oder 
Kinder darstellen. 

Mit dem Absinken der Populationsimmunität gegen 
Pocken, ist der Impfschutz der Personengruppen zu 
verstärken, die im Pockenalarmfall beruflich gefähr­
det sind (Anlage 2). Da es sich für ca. 20 Jahre 
um Wiederimpflinge handeln wird, sind regelmäßige 
Revakzinationen angebracht, andernfalls Erst­
impfungen mit immunbiologischer Vorbehandlung. 
Die Impfung und die Kontrolle der Impfbescheini­
gungen von Touristen und anderen Einreisenden aus 
Pockenendemiegebieten müssen intensiviert werden. 

Die Pockensituation ist als günstig zu beurteilen, 
wenngleich in Indien und Bangladesch z.Zt~ Epidemien 
ablaufeno Wichtiger als die gegenwärtige Pockeninzi­
denz ist der Rückgang der Zahl der Endemiegebiete. 
Dies entspricht der Auffassung der WHO und der 
Gesundheitsbehörden der USA, Großbritanniens und 
anderer Staateno Durch die Verringerung und Ver­
kleinerung der Pockenendemiegebiete wird die Zunahme 
des internationalen Luftreiseverkehrs und des Ein­
schleppungsrisikos weitgehend ausgeglichen. 

- 39 -



- 39 -

2o Voraussetzungen , unter denen die Pocken­
imnf pflicht aufä ehoben werden kann 

Da wesentliche Voraussetzungen (günstige Welt­
Pockensituation und gut funktionierender Gesund­
heitsdienst) für eine stufenweise Aufhebung der 
Impfpflicht bereits vorhanden sind, wird im 
folgenden ein Katalog von zusätzlichen Maßnahmen 
dargeboten, die im Falle einer stufenweisen 
Aufhebung des Impfgesetzes ergriffen werden sollen. 
Da die einzelnen Maßnahmen von unterschiedlichem 
Gewicht sind, wird jeweils vermerkt, ob es sich 
um eine Voraussetzung (Vorbedingung) oder um eine 
dringende Empfehlung handelt. 

Die Voraussetzungen und Empfehlungen gliedern sich 
in drei Hauptgruppen: 

a) Maßnahmen zur Verringerung des 
Pockeneinschleppungsrisikos, 

b) Maßnahmen zur Verringerung des 
Pockenausbreitungsrisikos, 

c) Maßnahmen zur Verringerung des 
Impfrisikos im Pockenalarmfallo 

2.1. Maßnahmen_zur_Verringerung_des_Pocken-
einschleEEUngsrisikos 

2.1o1. Sicherung_des_ImEfschutzes von Personen, die 
in Pockenendemiegebiete reisen, z.B. durch bessere 
Aufklärung und verstärktes Angebot in Dauerimpf­
stellen u.äo (Voraussetzung). 

Erneute Prüfung der Möglichkeiten zur Einführung 
einer nationalen Impf- und Nachschaupflicht für 
Deutsche bei Reisen in Pockenendemiegebiete 
(Empfehlung) o 
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Impfung bislang ungeimpfter Mitglieder der Wohn­
gemeinschaft von Reisenden in Pockenendemiegebiete 
(Empfehlung) o 

2.1.2. Lückenlose_Kontrolle der Impfbescheinigungen 
von Personen, die auf dem Luftwege aus Pqckenendemie­
gebieten einreisen, durch gut informierte Bedienstete 
(Voraussetzung) o 

2o1o3o AnEassung_der_VO_über_die Durchführung_der 
IGV im Luftverkehr und in Häfen an die aktuelle -------------------------------
Situation in den pockengefährdeten Gebieten 
(Voraussetzung). 

2o1o4o Intensivierung_des_Informationsflusses in 
allen Richtungen mit Unterrichtung von Reisenden, 
Ärzten, Reisebüros, Reiseunternehmen und der Kon­
trollorgane über die aktuelle Pockenlageo Aufklärung 
und Belehrung der Reisenden durch Merkblätter über 
ihre Pflichten (Voraussetzungen). 

2o1o5o Intensivierung_der_internationalen_Zusammen­
~~~~f~ bei der Kontrolle von Impfbescheinigungen und 
gegenseitige Benachrichtigung (Empfehlungen)o 

2.106. Materielle_und_Eersonelle_Förderung_und 
Unterstützung der Nationalen und internationalen 
Pockenbekämpfungsprogramme in den Endemiegebieten 
durch Bund und Länder (Empfehlung). 

2o2 Maßnahmen_zur_Verrin~erung_des_Pocken-
ausbreitungsrisikos 

2o2o1o Beibehaltung_der_PockenwiederimEfEflicht 
(Voraussetzung)o Zu gegebener Zeit ist zu prüfen, 

":''t 

oü' 'auch die Wiederimpfpflicht wegfallen kann. 
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2 o2 ojo Öffentliche_EmEfehlung aller Pockenwieder­
!~Ef~~g~~ gemäß§ 51 BSeuchG (Empfehlung). 

2°2°3° Qff~~~1!~h~-~~Ef~h1~~g_!2Q_f~~!~~~~h~1~= 
~!:~~.!!Ef~!1ß~~ .... mJ ~ !_~1:!._rlbiol_o_gischetl_ Ma~na~e_p. 
zur Vorbeugung von Impfkomplikationen (Empfehlung)" 

2.2.40 Angebot der Impfungen gemäß 2o2o2. und 
2o2.3. in öffentlichen Impfterminen gemäß§ 14 - - -- -----------
BSeuchG (Empfehlung). 

2.2.5. §!f~~rB~ß-~~~-~Ef~2~B~~~~-!2~-r~r~2~~~i 
die aufgrund ihrer Tätigkeit einem besonderen 
Pockeninfektionsrisiko ausgesetzt sind (zoB. ----------------------
Krankenhaus- und Laboratoriumspersonal, im Rahmen 
von Pockenalarmplänen eingesetztes Personal)o 
Öffentliche Empfehlung der Pockenschutzimpfung 
gemäß§ 51 BSeuchG für diesen Personenkreis 
(Voraussetzungen) o 

Regelung des Impfschutzes dieses Personenkreises 
durch Rechtsverordnung (Empfehlung). 

2 °2.6. ~~~2~~-g~r-~~~~~~~r~~B§=-~~g_!r~g~E2r!= 
~!~t!Sh~~2ß~~ für den Pockenalarmfall . Verdich­
tung des Netzes von Absonderungseinheiten für 
Pockenkranke und Krankheitsverdächtige unter 
besonderer Berücksichtigung eines UoU. stärkeren 
Anteiles von Säuglingen und Kindern. Für jedes 
Bundesland muß eine voll funktionstüchtige, aus­
reichend ausgestattete Pockenalarmstation zur 
Verfügung stehen (Voraussetzungen). 

2 . 2 . 7 . Weiterentwicklung_der_Pockenalarm.Eläne unter 
Berücksichtigung der sich aus einer stufenweisen 
Aufhebung der Impfpflicht ergebenden Konsequenzen . 
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Erforderlichenfalls Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
der klinischen Diagnostikteamso Organisation von 
Riegelungsimpfungen (bei Ansteckungsverdächtigen 

und -gefährdeten) unter Vermeidung von Aufrufen 
an die gesamte Bevölkerung; Ausarbeitung einheit­
licher Impfanweisungen für den Einschleppungs­
fall (Voraussetzungen). 

202080 Aufklärung und ggfs. Fortbildung der 
Ärzte zur Früherkennung_von_Pocken (Voraussetzung)o 

2o3o Maßnahmen_zur_Verringerung_des_ImEfrisikos 
im Pockenalarmfall 

2o3o1o Aufrechterhaltung der vorhandenen J~E!= 
~E~t~!!~E~ Weiterführung der Impfstofforschung 
und -produktion sowie der wissenschaftlichen Tätig­
keit auf allen Gebieten des Impfwesens insbesondere 
der VerhUtung von Impfschäden (Voraussetzungen) o 

Vorratshaltung von Impfstoffen und Sereno Verbesse­
rung der Laboratoriumsdiagnose der Variola besonders 
im Hinblick auf ''negative" Befunde, ZoBa Schnell­
einbettung für Elektronenmikroskop, Immunfluores­
zenzverfahren (Empfehlungen). 

2o3 a2 o Förderung und Anwendung geeigneter!~~~= 

~!Q!~ß!2~~~r-~~~~~~~Q im Rahmen der Riegelungs­
impfungen, soweit dies aufgrund der Entwicklung 
solcher Impfstoffe und Seren sowie der erforder­
lichen Schnelligkeit der Schutzwirkung möglich ist 
(Empfehlung)" 

2.3o3„ Förderung der Entwicklung von gegen Pocken 

wirksamen Y!r~21~~!!~ und ggfso entsprechende 
Vorratshaltung (EmpEehlungen) o 



Tabelle 4 

Grenzüberschrei.tender Reiseverkehr in der BundesrepublH:: 

1970 und 1271 

1970 1971 Zunahme in% 
Milltonen Pers. 

Grenzü.berschrei tend.er Verkehr 286,4 309,5 + 8 

davon: Deutsche 143,8 154,9 + 8 
-~..:-i--.-.:-

Ausländer 142,5 154,5 + 8 

GrenzUberschreitender Verkehr 286,4 309,5 + 8 

davon: ------
über StraSentibergänge 258,2 279,5 + 8 

(90 %) (90 %) 
II Eisenbahnilbergänge 15,0 15,5 + 4 

( 5 %) ( 5 %) 
II Seehäfen 6,4 6,1 - 4 

( 2 ") ( 2 %) 
II Flughäfen 6,8 6,6 + 22 

( ; %) ( 3 %) 

II!abelle 5 

Zahl der Reisenden (1971 und 1972) von Herkun.ftsf'lugplätzen in der 
Bundesrepublik nach Endzielländern mit endemischem Pockenvorkommen 
(19731 

Afrika 

lthiopien 
Sudan 

Asien 

insgesamt 

insgesamt 

Bangladesh - Pakistan 
Indien 
Nepal 

1911 
294.372 

214.829 

1972* 
• 

3.989 
82~ 

• 

6.035 
18.433 

* unverBffentlicht, vom Statist. Bundesamt· brieflich mitgeteilt 



Tabelle 6a 

Ort der Ansteckung der Kontaktpersonen von Pocken­
e i nschleppungs f ällen in der BRD ( 1947-1970 } 

Pockeneinschleppung Zahl d. Übertragung: in 
nach Kontakt- Krankenhaus Wohngemein-fälle schaft 

' Wiesbaden (1947) 6 3P.flegerinnen 3 

Heidelberg 18 5 Ärzte -
(1958/59) 2 Kr. Schwe s t er-n 

2 Sekretär innen 
1 MTA 
1 Krks. Pförtner 
1 Krks.Frisör 
1 Krks.Kraftf. 
1 Seelsorger 

1 3 Patienten 
i'i 

Ansbach (1961) 3 1 Arzt 2 
1 

Düsseldorf 4 2 Kr. Sehwestern 2 
(1961/62) 

Lammersdorf/ 32 2 Ärzte 1 9 
Simmerath 1 Schwester 

1 (1961/62) 1 Pfleger 
1 Stat.-Hilfe 
1 Schreiner 
1 Kranken-

1 
kraftfahrer 

1 1 Patienten 
18 9 

Kulmbach (1965) 1 - -
Regensburg ( 1967) 1 - 1 

-

Meschede (1970) 19 3 Schwestern -
1 Hausgeistlich. 

15 Patienten 
T9' 

Insgesamt 84 60 17 

ander-
wärts 

1 

-
-

1 
(Haus-
arzt) 
4 

5 

1 

-

-

7 

-=========================-=========================================== 



Ta.belle 6b 

Impfstatus (vor der Infektion ) der Kontaktfälle 
nach Pockeneinschleppung in die BRD ( 1947-1970 ) 

Einschleppung Zahl ·d. davon gegen Pocken Sterbefälle 
nach Kontakt- ungeimprt 1 X geimprt mehr- Zahl davon 

fälle mals ungeimpft 
ge-
impft 

Wiesbaden 6 3 . - 3 - -
(1947) 

Heidelberg 18 2 16 2 2 
(1958/59) 

Ansbach 3 1 - 2 1 -
( 1961 ) 

DUsseldorf 4 1 - 3 2 -
( 1961/62) 

Lammersdorf/ 
Simmerath 32 3 29 1 ? 
(1961/62 

1 

Kulmbach 1 - - 1 - -
(1965) 

Regensburg 1 - - 1 - -
(1967) 

Meschede 19 5 - 14 4 1 1 
( 1970) 

Insgesamt 84 15 69 10 3 

-------------------------~--------------------------- ------ ··----------



Tabelle 7 

Risikoabwägung bei Verzicht auf Impfgesetz aufgrund von 
Schätzungen 

1 10 Jahre nach Gesetzl. Impfpflicht in Kraft 
1 Aufhebung 

pro Jahr pro Jahr 

Gesetzliche Erstimpfungen 600 000 -
pvE-Erkrankungen (1 . 23 000) . 26 -
davon Todesfälle (20 %) 5 -
nicht-enzephalitische Todes-
fälle 10 -

------------------------------ ·-----------·--------------------
Todesfälle insgesamt 15 -

Freiwillige Erstimpfungen 
(mit Vorvakzui'Ierung) 10 000 100 000 

pvE-Erkrankungen (1 . 20 000) 0,5 5 . 
davon Todesfälle (20 %) 0,1 1 

nicht-enzephalitische Todes-
fälle 0,2 2 

---------------------------------------------------------------
Todesfälle insgesamt 

A. Gesamtsumme der Todesfälle 

Pockeneinschleppung 

RiegelungsimEfungen 
davon Erstimpfungen 

1 ~vE-Erkrankungen (1:10 000) 
(doppelt soviel wie bei 
Kleinkindern) 

davon Todesfälle (20 %) 
nicht-enzephalitische Todes­
fälle 

E2~!~~~E!E~~~~~~g 
Pockentodesfälle 

J B. Gesamtsumme der Todesfälle 

l 

,-...,,; 1 

16 

Impfpflicht 
in Kraft 

30 000 

6 000 (20%) 

0,6 

0,1 
0,2 

20 

4 

4,3 
1 

3 

3 

10 Jahre nach 
Aufhebung 

30 000 

24 000 (80 %) 
2,5 

0,5 
1 

50 

15 

16,5 



Blatt 2 zur Tabelle 7: 

1 
Todesfälle durch Impfgesetz plus Pockeneinschleppung 

2-Jahreszeitraum Impfpflicht Impfpflicht 
plus 1 Pockeneinschleppung in Kraft aufgehoben 

Todesfälle durch freiwillige 32 6 
Impfungen und Impfgesetz 

Todesfälle durch 1 Pocken- 4,3 16,5 
einschleppung 

c. Summe (A • 2 + B) 36,3 22,5 

5-Jahreszeitraum 
plus 1 Pockeneinschleppung 

Todesfälle durch freiwillige 80 15 
Impfungen und Impfgesetz 

Todesfälle durch 1 Pocken- 4,3 16,5 
einschleppung 

D. Summe (A. 5 + B) 84,3 31,5 

1 

l, 
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